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anderen Intereſſen unterordnen milſſen ber ein ſolches Etwas iſtder QA nicht, ſein Zweck und ſeine Aufgabe beſteht darin, dem
jene Ordnung und jene Bedingungen chaffen und zu Er;

halten, ohne welche eine civiliſierte Geſellſchaſt nicht möglich ware.
Und 3U dieſen Bedingungen gehört auch das Vertrauen auf die
Gewiſſenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit derer, we durch ihre Aus⸗
ſagen vor Gericht zUum endlichen Urtheilsſpruche beitragen, wodurchber die Ehre, das Eigenthum, die Freiheit oder gar *  ber das Leben
des Angeklagten entſchieden wird. Dieſes Vertrauen aber wird unter⸗
graben, enn der QA auch die Atheiſten zum Eide zuläſst oder
nöthiget; denn dadurch wird, wie ſchon geſagt, der Ernſt und die
Heiligkeit des Ide überhaupt geſchädigt 4⁰ Tklärt In ſeinerSchri De republica die Atheiſten für dem Gemeinwohle Am meiſten
gefährliche und der Todesſtrafe würdige Menſchen Wir urtheilennicht ſo ſtrenge, glauben aber, daſs S Im Intereſſe der Geſellſchaund aller anſtändigen Menſchen gehandelt wäre, Unſere Ge
richtsordnung nicht nur von jeder Eidesleiſtung, ondern auch von
der eugenſchaft vor Gericht jeden Menſchen ausſchlöſſe, der ſichnicht ſchämt, ſich öffentlich als Atheiſt 3 erklären. In ſich als
Atheiſt Erklärender verdient keinen Glauben und verliert das Recht,für einen anſtändigen Menſchen gehalten zu werden; denn die Quelle,
aus welcher dieſer Unglaube entſpringt, iſt eine derartige moraliſcheVerkommenheit, daſs ſie nothwendig aAus den Reihen anſtändigerMenſchen jeden ausſchließt, der In ſie verfallen iſt
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VII [Ehe⸗Dispensgründe.) Im 1 Heft des 46 Jahr⸗
ganges Elte 964 dieſer Zeitſchri ird auf zwei von den Ehe⸗Dispensgründen, we von der de Propa  4 fide Mai
1877 In Nummern zuſammengefaſst ſind, beſonders merkſamgemacht in dies Nr. 11 Die Gefahr der Eingehung ge⸗miſchten Ehe oder der Eheſchließung vor einem akatholiſchen Miniſter.Nr 1 Die Gefahr, daſs ſich die Brautleute bloß mit der Civilehebegnügen. Beim erſten Fall ird ausdrücklich bemerkt, daſs die e⸗nannte Gefahr auch zur Dispenſation in näheren Verwandtſchafts⸗graden berechtigt, ſowie, daſs dieſelbe allein zur Bewilligung der
Dispens genügt. Da der Pfarrer oft In Verlegenheit iſt, Dispens⸗gründe 3u finden, und * auch recht unangenehm empfunden wird,
enn Dispensgeſuche als ungenügend begründet zurückgeſan werden:
0 ieg die erſuchung nahe, von oben angegebenen ſicher wirkenden
Dispensgründen ſovie wie möglich Gebrauch machen Das kann
aber auch die Ungiltigkeit von Ehen zur olge aben, wie folgenderFall beweist: In einer preußiſchen löceſe wurde vor einiger Zeitin einem Orfe mit ungemiſcht katholiſcher Bevölkerung ern
Pfarrer angeſtellt. Er ſah ſich nun die Acten ſeines verſtorbenen
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mtsvorgängers an und fand, daſs In der Gemeinde auffallend
viele Ehen Unter Verwandten geſchloſſen worden Die Dis⸗
penſation war immer begründet mit periculum perversionis. ieS
kam dem Pfarre doch etwas ſonderbar vor Er ließ ſich
deshalb einige von den dispenſierten Ehemännern kommen und
fragte ſie, was ſie gethan aben würden, enn die Dispens ver⸗
weigert worden wäre Aus der Antwort ergab ſich mit Evidenz,
daſs die Betreffenden gar nicht die Möglichkeit gedacht hatten,

dem übrigens nicht ſo ahe wohnenden proteſtantiſchen rediger
zu gehen, und daſs ſie bei Verweigerung der Dispens ſich einfach
gefügt und eine andere rau geſucht hätten; „denn e8 wären heut
zuta doch Mädchen in Ueberfluſs, die gern einen Mann hätten.“
Aus den Verhältniſſen des Tte. ergab ſich ebenſo klar daſs von
einem periculum⁰nicht die ede ſein konnte Der Pfarrer
berichtete U  ber die Angelegenheit ans Generalvicariat, und eS wurde
entſchieden, daſs die Sanatio 1 radicée nachgeſu werden müſſe
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111 (Nomina sunt odiosa im Eheaufgebot  1
„Zum heiligen Sacramente der Ehe Aben ſich verſprochen: Itu
Andronikus, ehelicher Sohn des Gajus Andronikus nd der Flavia
Andronika, geboren 2 2e 40 ſo 0 ahnungslos der Herr Pfarrer
verkündet Da erhebt tu Andronikus beim arramte Einſprache
und 1⁰ auch zugleich mit der age die ſtaatliche Behörde

Anführung der Namen ſeiner Eltern; dieſe hatten vor vielen
Jahren eine gerichtliche Abſtrafung erlitten und auch on
übel beleumundet; Vergeſſenheit hat darüber den antel gebreitet,
Itu iſt ſehr angeſehen In der Gemeinde und empfindet aher die
Nennung ſeiner Eltern bitter; EL ſein mit der Klageandrohung
geharniſchtes Begehren auf des allg bürgerl Geſetzbuches:
„Das Aufgebo beſteht In der Verkündigung der bevorſtehenden Ehe
mit Anführung des Vornamens, Familien⸗Namens, Geburtsortes,
Standes und Wohnortes beider Verlobten, mit der Erinnerung,
daſs jedermann, dem ein Hindernis 26. Im Geſetze geſchehe der
Nennung der Eltern keine Erwähnung, alſo Urfe auch der Prieſter
ſie nicht anführen. Der Pfarrer beruft ſich auf den In ſeiner und
gewi vielen anderen jöceſen herrſchenden Gebrauch, die Ver
kündigung regelmäßig mit Anführung der Eltern zu vollziehen
qui Nune?

3  &  ndem das Geſetz vorſchreibt, was die Verkündigung enthalten
müſ E, chließt ES nicht aus, daſs zur größeren Sicherheit und Be
ſtimmtheit noch mehr enannt werde Allerdings kann In gewiſſen
6  eEn die Beſchränkung auf das Nothwendige eine zar Rückſicht
ſein. In der Miniſterial⸗Verordnung vom uli 1868, Nr
R.⸗G.⸗Bl., zum Art II des Ehegeſetzes vom 25 Mal 1868, Nr 47
R.⸗G.⸗Bl werden genau die Rubriken, die das „Aufgebotsbuch“


